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Das Versenden der Fak-
turen auf elektronischem 
Weg bringt erhebliches 
Einsparungspotenzial. 
Aber nur eine ordnungs-
gemäß signierte elektro-
nische Rechnung, die den 
gesetzlichen Vorschriften 
entspricht, berechtigt zum 
Vorsteuerabzug.

Wann liegt eine ordnungs-
gemäße elektronische 
Rechnung vor?
Die elektronische Rechnung 
muss mit einer fortgeschrit-
tenen oder sicheren Signa-
tur versehen sein und auf 
einem Zertifikat eines Zer-
tifizierungsdiensteanbieters 
beruhen. 
Die von österreichischen 
Zertifizierungsdiensteanbie- 
tern angebotenen Diens-
te werden auf der Web-
site der Aufsichtsstelle für 
elektronische Signaturen 
(http://www.signatur.rtr.at/) 
veröffentlicht. Damit wird 
sichergestellt, dass der Aus-
steller der Rechnung für den  
Rechnungsempfänger ein-
deutig erkennbar ist und die  

links neben dem Dokument 
ein Infofenster mit den Sig-
naturdaten. 
Wenn sich auf dem Doku-
ment selbst ein Feld mit 
Signaturinformationen befin-
det, erscheint durch das An-
klicken ein Infofenster, das 
den Gültigkeitsstatus der Sig- 
natur angibt.

Ein Lieferant aus einem Mit-
gliedsstaat schickt an einen 
österreichischen Rechnungs-
empfänger für eine steuer-
freie innergemeinschaftliche 
Lieferung eine unsignierte 
elektronische Rechnung. Be-
steht ein Recht auf den Vor-
steuerabzug? 
Aus österreichischer Sicht 
liegt ein innergemeinschaft-
licher Erwerb vor. Keine 
Bedeutung für den Vorsteu-
erabzug hat in diesem Fall 
die unrichtige oder fehlende 
Signatur. 
Begründung: Die Erwerbs-
besteuerung in Österreich 
mit gleichzeitigem betrags-
gleichem Vorsteuerabzug 
ist nicht von der Rechnung 
abhängig.

Rechnung vor einer nach-
träglichen Veränderung ge-
schützt ist.

Zustimmung des Empfängers 
Der Rechnungsempfänger 
muss der Zusendung auf 
elektronischem Weg zustim-
men, wobei auch ein Zustim-
men durch schlüssiges Ver-
halten genügt.
 
Übermittlung per E-Mail 
oder Telefax
Die Übermittlung der Rech-
nung per E-Mail ohne elek-
tronische Signatur und an- 
schließendem Ausdruck be- 
rechtigt nicht zum Vorsteuer-
abzug. 
Bis Ende 2007 können Rech-
nungen noch mittels Fernko-
pierer (Telefax) übermittelt 
werden.

Wie überprüft man elektro-
nische Rechnungen?
Signierte PDF-Dateien kön-
nen wie folgt überprüft wer-
den: Bei einer unsichtbaren 
Signatur öffnet sich durch 
Klicken auf den Button „Un-
terschrift“ oder „signatures“ 
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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Wir hoffen, Sie hatten besinnliche 
und erholsame Feiertage und ei-
nen guten Rutsch in das neue Jahr.
Zum Jahresbeginn haben wir den 
Schwerpunkt „richtige Rechnungs-
ausstellung“ gewählt. Dieses The-
ma ist deshalb so wichtig, da von 
einer korrekten Rechnung der Vor-
steuerabzug abhängt.
Auf Seite 1 beschäftigen wir uns 
damit, welche Form der elektro-
nischen Rechnungsübermittlung 
gesetzmäßig ist, auf Seite 4 behan-
deln wir die Rechnungsmerkmale.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team
Elektronische Rechnungen gewinnen an Bedeutung
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Sozial- 
versicherungsrecht
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Erleichterungen der Losungsermittlung aufgrund 
der Einzelaufzeichnungspflicht ab 1.1.2007

Folgende Punkte sind bei der 
vereinfachten Losungsermitt-
lung zu berücksichtigen:
• Umsatz bis € 150.000,00/

Wirtschaftsjahr/Betrieb 
- Umsatzgrenze: Nettoum-

satz (ohne Umsatzsteuer)
- Bei Rumpfwirtschaftsjah-

ren, etwa bei unterjähri-
gem Betriebsbeginn, wird 
die Grenze durch Hoch-
rechnung des Umsatzes er-
mittelt. 

- Bei Betriebsübergang wer- 
den auch die vorangegan-
genen Zeiträume berück-
sichtigt. 

- Wenn die Grenze von  
€ 150.000,00 in zwei un-
mittelbar vorangegangen-
en Wirtschaftsjahren nicht 
überschritten wurde, kann 
am Beginn des folgen-
den Wirtschaftsjahres die 
Losungsermittlung verein-
facht erfolgen.

• Bei Überschreiten der Um- 
satzgrenze besteht ein Wirt-
schaftsjahr Zeit zur Umstel-
lung. Wenn die Grenze von 
€ 150.000,00 maßgeblich 
(siehe Toleranzgrenze) über- 
schritten wurde, sind erst ab 
Beginn des zweitfolgenden 
Wirtschaftsjahres Einzelauf-
zeichnungen zu führen.

 Toleranzgrenze: Einmaliges 
Überschreiten der Umsatz-
grenze bis 15 % innerhalb 

sungsblätter, Strichlisten 
oder auch elektronische 
Kassensysteme sein.

• Im Fall der Einzelaufzeich-
nungspflicht können auch 
die Losungsaufzeichnungen 
z. B. durch eine Art Strich-
liste in Tabellenform vorge-
nommen werden. 

 In einer Tabelle kann bei- 
spielsweise für jeden Ge-
schäftsfall/Bareingang eine 
einzelne Zeile vorgesehen 
sein. Die Artikel scheinen 
(nach Preisen geordnet) ge- 
trennt in den einzelnen Spal-
ten auf, wobei für jeden 
Bareingang durch Mengen-
bezeichnung oder Striche die 
Anzahl der verkauften Arti-
kel angeführt wird und am 
Ende jeder Zeile der Barein-
gang aufscheint und durch 
die eingetragene Artikelan- 
zahl die Bareinnahme/Ge-
schäftsfall ermittelt werden 
kann. 

 Es genügen allerdings auch 
nur händische Aufschreibun- 
gen der einzelnen verein-
nahmten Beträge in chrono-
logischer Reihenfolge.

• Um zusätzliche Aufzeich-
nungen bei bereits beste-
henden Kassensystemen zu 
vermeiden, wird bei gesam-
melter Abrechnung etwa im 
Bereich der Gastronomie die  
Tischabrechnung des Kell-
ners (wenn aufgrund der 
bestehenden Kassensyste- 
me der einzelne Tisch boniert 
wird, aber die Gäste zeitnah 
einzeln bar bezahlen) auch 
als Einzeleingang gesehen. 
Eine Losungsermittlung 
durch Kassasturz ist nicht 
zulässig, wenn ohnehin die 
einzelnen Bareingänge so 
aufgezeichnet werden, dass 
die Tageslosung ermittelt 
werden kann.

EU-Erweiterung ab 1. Jänner 2007 
mit den Ländern Bulgarien und Ru-
mänien
Die Europäische Union bekommt mit 
Bulgarien und Rumänien ab 1.1.2007 
zwei neue Mitgliedsstaaten.
Daher gilt auch für Bulgarien und Ru-
mänien ab 1.1.2007 die Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung 
der Systeme der sozialen Sicherheit 
auf Arbeitnehmer und deren Fami-
lien, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu- und abwandern. 
Bei Entsendungen ab 1. Jänner 2007 
in einen anderen Vertragsstaat ist da-
her das EU-Recht anzuwenden. Es ist 
daher auch das Formular E 101 aus-
zustellen (Bescheinigung über die an-
zuwendenden Rechtsvorschriften).
Bei Entsendungen in ein EU-Land, 
EWR-Land oder die Schweiz gilt 
der Grundsatz, dass die entsandten 
Arbeitskräfte sowie deren Familien-
angehörige für die Dauer der Dienst-
leistungserbringung im Ausland in 
Österreich versichert bleiben. Sie 
müssen sich also nicht am Ort ihrer 
vorübergehenden Erwerbstätigkeit im 
Ausland versichern lassen. 
Beginnend ab 1. Jänner 2007 gilt be- 
züglich Sachleistungsaushilfe die Eu- 
ropäische Versicherungskarte (EKVK) 
als Anspruchsnachweis. Diese ist auf 
der Rückseite der e-card.

Grippeschutzimpfung für Arbeit-
nehmer lohn- und sozialversiche-
rungsfrei
Immer mehr Unternehmen investieren 
in die Gesundheit ihrer Dienstnehmer 
und übernehmen als Vorsorgemaß-
nahme die Kosten der Grippeschutz-
impfung. 
Wie ist diese Zuwendung in der Sozi-
alversicherung zu behandeln?
Die Kostenübernahme für die Grip-
peschutzimpfung ist eine freiwillige 
soziale Zuwendung und somit bei-
tragsfrei.
Ebenso sind kein MV-Beitrag und kei- 
ne Lohnsteuer davon zu entrichten.

Für Unternehmer tritt mit 
1.1.2007 die Verpflichtung 
ein, Bareingänge und 
Barausgänge täglich ein-
zeln aufzuzeichnen. 
Mit Verordnung des Bun-
desministers für Finanzen 
werden jedoch in be-
stimmten Fällen verein-
fachte Aufzeichnungen 
(Losungsermittlung durch 
Kassasturz) zugelassen.

eines Zeitraumes von drei 
Wirtschaftsjahren hat keine 
Folgen. 

• Die Losungsermittlung durch 
Kassasturz ist unabhängig 
von der Umsatzgrenze ge-
nerell zulässig bei Verkäu-
fen an öffentlich zugängigen 
Orten, wenn diese Verkäufe 
nicht in oder nicht in Verbin-
dung mit fest umschlossenen 
Räumlichkeiten durchge-
führt werden. 

• Übergangsregelung:
- Betriebe, die bisher eine 

vereinfachte Losungser-
mittlung vorgenommen ha- 
ben, werden bei Über- 
schreiten der Umsatzgren- 
ze in den Wirtschaftsjah-
ren 2005 und 2006 frü-
hestens mit 1.1.2008 zu 
Einzelaufzeichnungen ver-
pflichtet. 

- Betriebe, die schon bisher 
Einzelaufzeichnungen ge- 
führt haben und die Umsatz- 
grenze von € 150.000,00 
im Wirtschaftsjahr 2006 
überschritten haben, sind 
2007 und 2008 nicht be-
rechtigt, eine vereinfachte 
Losungsermittlung vorzu-
nehmen.

Zur Einzelaufzeichnungs-
pflicht wird in der Verord-
nung Folgendes erläutert:
• Die Verpflichtung,     Einzelauf- 

zeichnungen der Bareingän- 
ge und Barausgänge zu füh- 
ren, stellt keine Verpflichtung 
zur Nutzung elektronischer 
Registrierkassensysteme dar.

 Der Unternehmer kann wäh-
len, wie er die Barbewe- 
gungen aufzeichnet, dies 
können etwa Paragondurch- 
schriften, händische Auf- 
schreibungen, Registrierkas- 
senstreifen von mechani-
schen Registrierkassen, Lo- 



FÜR KLIENTEN UND FREUNDE...
STEUERNEWS

www.schmollmueller-partner.at – Beratungshotline +43 (0) 7942 75055-150 

Jänner 2007

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Schmollmüller und Partner Steuerberatungs 
GesellschaftmbH, Industriestrasse 6, A-4240 Freistadt, Tel. +43(0)7942/75055-150, Fax-DW 165,  
E-Mail: office@schmollmueller-partner.at, Internet: www.schmollmueller-partner.at Layout und 
grafische Gestaltung: Atikon EDV und Marketing GmbH, E-Mail: info@atikon.com, Internet: 
www.atikon.com Fotos: iStockphoto, Photocase; Grundlegende Richtung: Dieser Newsletter bein-
haltet unpolitische News, die sich mit dem Steuer-, Sozial- und Wirtschaftsrecht beschäftigen. Haf-
tungsausschluss: Die Texte sind urheberrechtlich geschützt und alle Angaben sind, trotz sorgfältiger 
Bearbeitung, ohne Gewähr. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. Stand 
19.12.2006

Unser Tipp:

Der Verzugszinsensatz ergibt sich 
aus der jeweiligen von der Österrei-
chischen Nationalbank verlautbarten 
Sekundärmarktrendite für den Okto-
ber des Kalendervorjahres, zuzüglich 
3 %-Punkte.
Im Oktober 2006 betrug die Sekun-
därmarktrendite für Bundesanleihen  
3,74 %. Ab 2007 werden daher für  
rückständige Beiträge Verzugszinsen  
in der Höhe von 6,74 % vorgeschrieben. 

Erhöhung der Verzugszinsen in der 
Sozialversicherung ab 2007
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Bausparprämie steigt ab 2007
Mit 1.1.2007 steigt die staatliche 
Förderprämie von 3 % (Wert 2006) 
auf 3,5 % der Einzahlung. Das sind 
also € 35,00 statt € 30,00 im Jahr für 
einen Vertrag, welcher den Förder-
grenzen entspricht. Die Grenzen sind  
€ 1.000,00 pro Jahr.
Diese Anpassung betrifft nicht nur 
neu abgeschlossene, sondern auch 
alle bereits laufenden „Bausparer“. 
Grund für die Erhöhung ist, dass das 
allgemeine Zinsniveau gestiegen ist 
und die Bausparprämie per Gesetz 
automatisch mitzieht.
Allgemeines zum Bausparvertrag:
Zweiter Faktor für den Ertrag des 
Bausparers ist der Zinssatz, den die 
Bausparkassen herausgeben. Die 
Bausparkassen bieten momentan ei-
nen fixen Zinssatz von 4 bis 4,5 % im 
ersten Jahr. Danach wird der Zinssatz 
auf das Niveau der normalen Spar-
buchzinsen angepasst. 
Als Bausparer hat man Anspruch auf 
ein günstiges Darlehen.
Die normale Laufzeit eines Bauspar-
vertrages beträgt sechs Jahre. Die 
Einzahlung von € 6.000,00 kann ein-
malig oder jährlich bzw. monatlich 
mit den Beträgen von € 1.000,00 bzw.  
€ 83,33 erfolgen.
Löst man den Vertrag vorzeitig auf, 
muss man grundsätzlich die staatliche 
Förderprämie zurückzahlen. In folgen- 
den Fällen braucht die Prämie nicht 
zurückgezahlt werden: widmungsge- 
mäße Verwendung (Wohnbau), Be-
streitung der Kosten für Aus- und 
Weiterbildung oder für Pflege.

Prozentsatz
grundsätzlich
1,5 % pro Monat der An-
schaffungskosten (seit 2005  
max. € 40.000,00  davor  
€ 34.000,00) des Kfz.
jedoch
0,75 % pro Monat der An-
schaffungskosten des Kfz, 
wenn Privatfahrten von 
max. 500 km/Monat mit-
tels Fahrtenbuch nachge-
wiesen werden können.

Bemessungsgrundlage  
(Anschaffungskosten) für 
den Prozentsatz
Neu-Kfz
Tatsächliche Anschaf-
fungskosten (inklusive 
Nova und Umsatzsteuer).
Gebraucht-Kfz
Neupreis zum Zeitpunkt 
der Erstzulassung, bezo-
gen auf das Modell ohne 
Sonderausstattung,

oder wahlweise 

die nachgewiesenen sei-
nerzeitigen tatsächlichen 
Anschaffungskosten des 
Erstbesitzes inklusive Son- 
derausstattungen und ab-
züglich allfälliger Rabatte.

Feststellung des Sachbezugswertes bei 
Dienstwagen
Besteht für den Dienstneh-
mer die Möglichkeit, ein 
arbeitgebereigenes Kraft-
fahrzeug für Privatfahrten 
(dazu zählen auch Fahrten 
zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte) zu benützen, 
sind als Sachbezug fol-
gende Werte anzusetzen:

Leasing-Kfz
Anschaffungskosten (in-
klusive Umsatzsteuer), die 
der Berechnung der Lea-
singrate zugrunde gelegt 
wurden.
Vorführ-Kfz
Wie Gebraucht-Kfz, je-
doch vereinfachte Rück-
rechnung auf seiner- 
zeitige Anschaffungskos- 
ten erlaubt, nämlich tat- 
sächlicher Gebraucht-Kfz- 
Preis (inklusive Umsatz-
steuer) + 20 % Zuschlag.
Vorsteuerabzugs-
berechtigtes Kfz
Prozentsätze und Bemes-
sungsgrundlage wie oben 
und auch immer inklusive 
Umsatzsteuer.
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Vier begeisternde 
Maßnahmen für Ihre 
Mitarbeiter
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Jedes Unternehmen ist eine Realisie-
rungsgemeinschaft: das aktive Zu- 
sammenspiel von Menschen auf ein 
gemeinsames Ziel hin. Durch die per-
sönliche Einstellung und das Verhal-
ten prägen Unternehmer und Vorge-
setzte die Stimmung im Betrieb maß-
geblich. Das rechte Wort zur rechten 
Zeit macht komplizierte Anordnungen 
häufig überflüssig. Auch in schwie-
rigen Zeiten hilft gesunder Optimis-
mus, muntert das Team auf, hält es bei 
der Stange. Wenn Sie als Unternehmer 
einige Grundregeln beherzigen, haben 
Sie das Spiel schon halb gewonnen: 
1. Halten Sie Kontakt
Ein freundliches „Guten Morgen“ er-
öffnet den Dialog mit Ihren Mitarbei-
tern und auch das „Auf Wiedersehen“ 
muss keine leere Floskel sein, son-
dern kann ehrliche Vorfreude auf den 
nächsten Tag ausdrücken. Lassen Sie 
Mitarbeiter spüren, dass Sie gerne mit 
ihnen zusammen arbeiten. 
2. Schenken Sie Höflichkeit
Ob Fachpersonal oder Hilfskraft – 
das kleine Wort „bitte“ kommt im-
mer besser an als ein Befehl im Ka-
sernenhofton. Höflichkeit wirkt im 
zwischenmenschlichen Miteinander 
wie Schmierstoff im Getriebe einer 
Maschine. Selbst in schwierigen Si-
tuationen erleichtert sie den Umgang 
miteinander. 
3. Erweisen Sie Respekt
Einer guten Leistung oder Idee ge-
bührt uneingeschränkt Anerkennung. 
Lob spornt jeden Menschen an, noch 
mehr aus sich zu machen und mit 
ganzem Herzen an der gemeinsamen 
Kundenbegeisterungs-Vision zu ar-
beiten. 
4. Ermutigen Sie
Wenn der Chef den Rücken stärkt, 
blockiert nicht Angst vor eventuellem 
Versagen. Ermuntern Sie Ihre Mitar-
beiter zur Eigeninitiative. 
Sollte es doch nicht so klappen, kann 
man aus Fehlern lernen, gemeinsam 
die Ursachen analysieren und das Vor-
gehen korrigieren.

Steuertermine (Jänner)
Fälligkeitstermin 15. Jänner

USt, NoVA, WerbeAbg.,  für November
KESt für Forderungswertpapiere

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Dezember

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
November ‘06 1,6 101,7 112,5
Oktober ‘06 1,2 101,6 112,4
September ‘06 1,4 101,7 112,5

Sonderfälle
• Übergang der Steuerschuld 

 (= Reverse Charge)
 Häufigste Anwendungsfäl- 

le des Reverse Charge-Sys-
tems: Bauleistungen, Leis-
tungen durch ausländische 
Unternehmer. 

 In diesem Fall ist eine  
Nettorechnung auszustel-
len (kein USt-Ausweis). Es 
muss die UID-Nummer des 
Leistungsempfängers ange- 
führt werden. Ferner ist fol-
gender Hinweis notwendig: 
„Übergang der Steuerschuld“ 
oder „reverse charge“. 

• Kleinbetragsrechnungen
 Das sind Rechnungen, deren 

Gesamtbetrag € 150,00 nicht  
übersteigt. Folgende Anga-
ben sind nicht erforderlich:

- UID-Nummer des liefern-
den bzw. leistenden Unter-
nehmers

- Name und Anschrift des 
Leistungsempfängers

- Gesonderter Ausweis von 
Entgelt und Steuerbetrag

- fortlaufende Nummerie-
rung; diese Vereinfachungs- 
bestimmung gilt nicht für 
innergemeinschaftliche Lie- 
ferungen.

Die korrekt ausgestellte Rechnung
Die richtig ausgestellte 
Rechnung ist unter ande-
rem Voraussetzung für den 
Vorsteuerabzug durch den 
Leistungsempfänger.

der anzuwendende Steu-
ersatz bzw. im Fall einer 
Steuerbefreiung ein Hin-
weis darauf. Bei der Ge- 
staltung des Hinweises ge- 
nügt: „steuerfreie Aus- 
fuhrlieferung“, „steuer- 
freie Grundstücksliefe-
rung“ etc. Die Anführung 
der gesetzlichen Bestim-
mung ist nicht erforderlich.

• Der auf das Entgelt entfal-
lende Steuerbetrag.

• Das Ausstellungsdatum. 
 Fallen Rechnungsdatum und 

Lieferdatum zusammen, ge- 
nügt ein Vermerk auf der 
Rechnung: „Rechnungsda-
tum = Lieferdatum“.

• Die fortlaufende Rech-
nungsnummer. 

 Die fortlaufende Rech-
nungsnummer besteht in ei- 
ner oder mehreren Zahlen- 
reihe(n), die zur Identifizie-
rung der Rechnung einma- 
lig vergeben wird. 

 Mehrere Rechnungskreise  
sind möglich. 

 Möglich ist auch ein täg-
licher Nummernbeginn  
wie z. B. Rechnung vom  
2.1.2007: 20070102001, 
20070102002,…

Normalfall
• Name und Anschrift des 

liefernden oder leistenden 
Unternehmers und auch 
dessen UID-Nummer. 

 Jede Bezeichnung ist aus-
reichend, die eine eindeuti-
ge Feststellung des Namens 
und der Anschrift ermög-
licht. Die UID-Nummer ist 
nur anzuführen, wenn der 
Unternehmer Lieferungen 
oder Leistungen im Inland 
erbringt, die zum Vorsteuer-
abzug berechtigen. Damit 
sind z. B. Kleinunternehmer 
von der Anführung der  
UID-Nummer befreit. Die 
UID-Nummer muss vom  
Rechnungsempfänger nicht 
überprüft werden.

• Name und Anschrift des 
Leistungsempfängers und 
seit 1.7.2006 bei Rechnun-
gen mit einem Gesamt-
betrag (brutto) von über 
€ 10.000,00 auch dessen 
UID-Nummer. 

 Jede Bezeichnung ist ausrei-
chend, die eine eindeutige 
Feststellung des Namens und  
der Anschrift ermöglicht.

• Menge und handelsüb-
liche Bezeichnung der Ge- 
genstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leis- 
tung.

 Nicht ausreichend sind 
bloße Sammelbegriffe und 
Gattungsbezeichnungen wie 
beispielsweise Büromateri- 
al, Fachliteratur, Speisen,  
Getränke.

• Tag bzw. Zeitraum der 
Lieferung oder sonstigen 
Leistung.

• Entgelt für die Lieferung 
oder sonstige Leistung und 


